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Amtliches NelkuildiMgsblgtt für de« Amtsbezirk Durlach.
Nr . 4. Samstag den 15 Januar 1S16.

Kxtra -Ausgabe .

Bekanntmachungen .
w . 1. 770/12 . 15 ic . kr. > .

Bekanntmachung , betreffend Beräußerungs - und Berarbeitungsverbot für reine
Schafwolle , Kamelhaare , Mohair , Alpaka , Kafchmiv oder andere Tierhaare fowie

deren Halberzeugniffe und Abgänge .
Vom 31 . Dezember ISIS .

Nachstehende Bekanntmachung wird hiermit zur allgemeinen
Kenntnis gebracht, mit dem Bemerken , datz jede Uebertretung der
erlassenen Bekanntmachung , soweit nicht nach den allgemeinen Straf¬
gesetzen höhere Strafen verwirkt sind , nach Maßgabe der Bekannt¬
machungen Wer die Sicherstellung von Kriegsbedarf * » vom 24 . Juni
1916 ( RGBl . S . 387», vom 9 . Oktober 1918 «RGBl . S . 645 ) und
vom 28 . November 1916 ( RGBl . S . 778) , sowie der Bekanntmachun¬
gen über Vorratserhebungen * * ) vom 2 . Februar 1915 lRGBl . S . 54 ),vom 3 . September 1915 ( RGBl . S . 649) und vom 21 . Oktober 1916
«RGBl . S . 648 ) bestraft wird . — Auch kann die Schließung der Be¬
triebe gemäß der Bekanntmachung zur Fernhaltnng unzuverlässiger
Personen vom Handel vom 23 . September 1916 lRGBl . S . 603) an¬
geordnet werden .

8 1 .
Inkrafttreten .

Diese Bekanntmachung tritt mit ihrer Verkündung am 31 . De¬zember 1915 in Kraft .
8 2 .Von der Bekanntmachung betroffene GegenständeVon dieser Bekanntmachung smd betroffen :a ) ungefärbte und gefärbte reine Schafwolle ,Kamelhaare , Mohair , Alpaka, Kaschmir, un¬

gewaschen, rllckenaewafchen, fabrikmäßig ge-
waschen, karbonisiert, ^ Im Nachstehendv) ungefärbte und gefärbte Spinnstoffe aus den kurzreiner Schafwolle , Kamelhaare , Mohair , „Spinnstoffe "
Alpaka, Kaschmir, also Kammzug , Kämm - genannt ,liyge und Abgänge jeder Art dieser Spinn -
noffe aus Wäscherei, Kämmerei , Kamm
UEere^ uZGrS '""^ '

Im Nachstehen¬
den kurz „Tier -
Haare" genannt .

. 83 .
Verantzernngsverbot .

> sst ^ 2 genannten Spinnstoffe und Tierhaare werden hiermiteschlagnahmt. Die Veräußerung zu anderen als zu Heeres - oderMarinezwecken ist vom 31 . Dezember 1916 ab verboten . — Als Ber -
?u^ rung zu Heeres - oder Marinezwecken gilt bei den Spinnstoffen
« An « "Körung an die Kr,egswollbedarf - Ak1iengesellschaft ,48, Verl . Hedemannstr . 3 , bei den Tierhaaren nur die Ver -
vmtz

*
l

" ^ "" die Vereinigung des Wollhandels , L -npzig , Fleischer-
Beräußerung vo» Spinnstoffen wird von der LkriegS-

Nr . 1 behält die Knegswollbedarf -Aktiengesell-
^ dte Vereinigung des Wollhandels , Durchschriftbat der Veräußerer als Beleg aufzubewnhren .

lenden
ichaft ,Nr . 2

zebntmU -«!? ^ Ä " 6tiis bis zu einen: Jahre oder mit Geldstrafe bis zu

' Verpflichtung , die enteigneteu Gegenstände heraus -
»ugeven oder sie auf Verlangen des Erwerbers zu überbringenoder zu versenden, zuwtderhandelt,-Einen beschlagnahmten Gegenstand beiseite

^
^

widerhandeE ^ » "sfübrungsbestkminungenzu-
* * i Wer vorsätzlich die Auskunft , zu der er aus Grund dieserVerordnung verpflichtet ist , nicht in der gefetzten Frist erteilt

"
öder

wird "-"^ ' ^ ^? ^ ? der unvollständige Angaben -nachtsGetananis bis zu 6 Monaten oder mit Geldstrafe
ve^ cĥ i-?.- b "- 0^nond Mark bestraft , auch können Vorräte , die
werd ? » ^ « r" " ^ lm Urteil für dem Staate verfallen erklärt
Lagerbüch ^ - Nso wird bestraft , wer vorsätzlich die vorgeschriebenen

Von denjenigen Spinnstoffen und Tierhaaren , deren Ankauf die
Kriegswollbedarfs -Aktiengesellschaft, beziehungsweise die Vereinigung
des Wollhandels ablehnt , sind innerhalb zwer Wochen nach Empfang
des ablehnenden Bescheides Muster unter genauer Angabe der ab¬
gelehnten Mengen an die Kriegs -Rohstoff-Abteilung des Königlich
Preußischen Kriegsministeriums , Sektion l . , Berlin iE 48 , Verl .
Hedemannstr . 9/10 , zu senden. — Die Kmegs-Rohstoss-Abteilung be¬
stimmt über die Verwendung dieser Spinnstoffe und Tterhaare oder
0 ' ^ ^

Die
*

Eigentümer der in 8 2 bezeichnete» Gegenstände haben die
Enteignung zu gewärtigen , sofern sie nicht bis zum 31 . Marz 1916
ihre Bestände an die in Absatz 1 bezeichneten Stellen veräußert haben .
Ueber den Uebernahmepreis entscheidet mangels Einigung endgültig

a ) soweit Höchstpreise für die Gegenstände festgesetzt smd, die
Kriegs -Rohstoff -Abteilung des Königlich Preußischen Krregs -
ministeriums , Sektion ^V. I . , in Berlin nach Anhörung einer
Sachverständigen -Kommission, deren Zusammensetzung die
Kriegs -Rohstoff -Abteilung unter Zuziehung von Sachver¬
ständigen aus den Kreisen der Industrie und des Handels
vornimmt , . . ^ . .. . . ^ r .. , .d ) soweit Höchstpreise für dle Gegenstände mcht festgesetzt smd ,
das Reichsschiedsgericht für Kriegsbedarf .

8 4.
Verarbeitungs - und Verweudungsverbot .

Das Waschen, Krempeln , Mischen, Kämmen , Färben , Filzen und
Verspinnen der in 8 2 genannten Spinnstoffe und Tierbaare allein ,
untereinander oder mit irgendeinem reinen oder gemischten Zusatz¬
spinnstoff <z . B . Kunstwolle , Baumwolle , Kunstbaumwolle , Seide ,
Kunstseide oder anderen Faserstoffen ), sowie jegliche andere Art der
Verarbeitung und Verwendung ist nach dem 31 . Dezember 1915
verboten .

Diejenigen Mengen von Spinnstoffen und Tierhaaren , welche sich
beim Inkrafttreten dieser Bekanntmachung bereits auf den Krempeln
befanden , dürfen weiter verarbeitet werden .

Nach dem 31 . Dezember 1915 ist das Waschen, Krempeln ,
Mischen, Kämmen , Färben , Filzen und Verspinnen , sowie .legliche
andere Art der Verarbeitung und Verwendung nur zur Herstellung
solcher Halb - oder Fertigerzeugnisse gestattet , deren Anfertigung vom
Königlich Preußischen Kriegsministerium , Relchsmanneamt oder Be¬
kleidungs -Beschaffungsamt unmittelbar oder durch Vermittelung , des
Kriegs - Garn - und Tuchverbandes E . V -, des Kriegs -Woilach- , Kriegs -
Decken - oder Kriegs - Wirk- und Strick- Verbandes , sämtlich m Berlm ,
ausdrücklich in Auftrag gegeben worden ist . ..Der Nachweis der Verwendung zur Erfüllung von Aufträgen der
Heeres - oder Marineverrvaltung ist zu führen . Er gilt nur als geführt ,
wenn der Abnehmer der Halb - oder Fertigerzeugnisse dem Lieferer
einen amtlichen Belegschein ( 88 ) in doppelter Ausfertigung ordnungs¬
gemäß ausgefüllt und unterschrieben übergibt , der von der Heeres '
oder Marinebebörde bestätigt und von dem Webstofsmeldeamt ( Woll -
bedarfs - Prüfungsstelle ) mit Genehmigungsvermerk versehen ist . Eine
Ausfertigung des Belegscheines behält das Webstoffmeldeamt ( Woll -
bedarfs - Prüfiiiigsstelle ) , die zweite hat der Lieferer als Beleg auf¬
zubewahren . . „Die Verarbeitung eigener Bestände der m 8 2 genannten Spinn¬
stoffe und Tierbaare zu Heeres - oder Marinezwecken muß bis zum
31 . März 1916 erfolgt sein .

8 » . . .
Bestimmungen kür die deutsche Schafschur und das Wollgefälle bei

den Gerbereien tauch von anslandtschen Schaffellen ) .
Auf die Wollen der deutschen Schafschur und das Wollgefälle bei

den Gerbereien tauch von ausländischen Schaffellen ) findet die Be¬
kanntmachung über die Beschlagnahme der deutschen Schafschur
Nr . I . 3808/8 . 15 . I< ir Anwendung .

Bei der Verarbeitung und Verwendung dieser Wollen ist eben¬
falls der Nachweis der Verwendung zur Erfüllung von Aufträgen der
Heeres - oder Marineverwaltung nach Maßgabe des 8 4 Absatz 4 durch
Belegschein ( 8 8 ) zu erbringen .

8 ö .
Ausnahmen hinsichtlich der Einfuhr .

Diese Bekanntmachung findet nicht Anwendung auf diejenigen
Mengen Spinnstoffe ( nicht Tierhaare ) , welche feit dem 14 . August 1916
bis zum Inkrafttreten dieser Bekanntmachung und diejenigen Mengen
Spinnstoffe und Tierhaare , welche .nach dem Inkrafttreten dieser He -
kanntinachuilg vom Reichsausland ( nicht Zollausland und besetzte Ge¬
biete ) nach Deutschland eingefttbrt worden sind .

8 7 .
Besondere Bestimmungen für Kammgarnspinner .

Für Kammgariripiniier wird angeordnet :
F . Die eigener, Bestände der Kammgarnspinner sowohl, in Roh¬wollen einschließlich Rückenwäschen, gefärbten und ungefärbten

gewaschenen Wollen , gefärbten und ungefärbten Kammzügen ,gefärbten nnd ungefärbten Vorgarnen m den Feinheitsgraden
von bis einschließlich N I müssen zu der von dein



O

!

Königlich Preußischen Kriegsministerium vvrgeichricbenei ,
Kriegsmtschung werter versponnen und dürfen für aridere
Zwecke nicht verwendet werden .

Diese eigenen Bestände der Kammgarnspinrrer müssen
bis zum 31 . März 1916 versponnen und zur Weiterverarbeitung
zu Heeres - oder Marinezwecken abgeliefert sein .

Die in der vorgeschrrebenenKriegsmischung gesponnenen
Webkammgarne für Militärstoffe , sowohl aus eigenen Be¬
ständen der Kanrmgarnsptnner , als auch aus Zuteilungen der
Kammwoll - Äktiengesellschaft hergestellt, dürfen nur durch
Vermittlung des Kriegs - Garn - und Trrchverbandes E . V . ,Berlin , veräußert werden .
Die eigenen Bestände der Karnrngarrrspinner , sowohl in Roh¬
wollen einschließlich Rückenwäschen, gefärbten und ungefärbten
gewaschenen Wollen , gefärbten und ungefärbten Kammzügen ,
gefärbten und ungefärbten Vorgarnen rn den Feinheitsgraden
von ^ II und geringer dürfen nur zur Ausführung der vor
Inkrafttreten dieser Bekanntmachung erteilten unmittelbaren
oder mittelbaren Aufträge von Heeres - oder Marinebehörden ,oder solchen , die von dem Königlich Preußischen Kriegs¬
ministerium ausdrücklich genehmigt worden sind , weiter ver¬
arbeitet werdeil .

Berlin , den 31 . Dezember ISIS .
Kgl . Preußisches Kriegsmiuisterium .

s .

O - Die in 8 6 dieser Bekanntmachung zugelassenen Ausnahmen
hinsichtlich der Einfuhr gelten auch für Kammgarnspinner .

8 8.
Belegscheine .

, Vordrucke der ,amtlichen Veräuberungsscheine ( 8 3 » und Beleg -
icheme ( 8 4» sind bei dem Webstoffmeldeamt der Kriegs -Rohstoff - Ab -
tenung des Königlich Preußischen Kriegsministeriums , Berlin 81V 48,Verl . Hedemannstr . 11, anzufordern . In der Anforderung ist genau
anzugeben , welcher Schein gewünscht wird . Die Anforderung ist mit
deutlicher Unterschrift, genauer Adresse und Firmenstempel zu ver¬
leben.

8 9 .
Anträge und Anfragen .

Alle auf die vorstehende Bekanntmachung bezüglichen Anfragen
und Anträge find mit der Kopfsrhrift „Svinnverbot " an die Kriegs -
Rohstoff-Abteilung , Sektion IV . I . , Berlin 81V 48 , Verl . Hedemanu -
ilraßc 9/10 , zu richten.

Für die Genehmigung von Freigaben ist das Königlich Preußische
Kriegsministerium , Kriegs -Rohstoff-Abteilung , Sektion IV. I . , aus¬
schließlich zuständig.

München , den 31 . Dezember ISIS .
Kgl . Bayrisches Kriegsministerium .

gez . von Wandel . gez . Kreß von Kressenstein .
Dresden , den 31 . Dezember 1913. Stuttgart , den 31 . Dezember 1913.

Kgl . Sächsisches Kriegsministerium . Kgl . Württemb . Kriegsministerium .
gez . von Wilsdorf . gez . von Marchtaler .

Vorstehende Bekanntmachung der vier deutschen Kriegs »,inisterietl wird hiermit zur allgemeinen Kenntnis gebracht mit der Maß¬
gabe , daß hiermit die Bekanntmachung Nr . IV . I . 1382/7 . 13 . K . U . /1 . , betreffend BerüuberungS - und Berarbeitungsverbot von reiner Schar -
wolle und rem schafwollenen Spinnstoffen vom 14 . August 1913 , aufgehoben wird .

Karlsruhe , den 31 . Dezember ISIS .
Der kommandierende General :

Frbr . v . Manteuffel , General der Infanterie .
IV . I . 761/12. 13 . K . kr. /V .

Bekanntmachung , betreffend Beränßerungs -, Berarbeitungs und Bewegungsverbot
für Web -, Trikot -, Wirk - und Strickgarne .

Vom 31 . Dezember 1915.
Nachstehende Bekanntmachung wird hiermit zur allgemeinen

Kenntnis gebracht, mit dem Bemerken , daß jede Nebertretung der er¬
lassenen Bekanntmachung , soweit nicht nach den allgemeinen Straf¬
gesetzen höhere Strafen verwirkt sind , nach Maßgabe der Bekannt¬
machungen über die Sicherstellung von Kriegsbedarf * » vom 24 . Juni
1913 ( RGBl . S . 337», vom 9 . Oktober ISIS ( RGBl . S . 643» und
vom 23 . November 1913 ( RGBl . S . 778», sowie der Bekanntmachungen
über Vorratserhebungen * * » vom 2 . Februar 1913 ( RGBl . S . 34»,
vom 3 . September ISIS ( RGBl . S . 349» und vom 21 . Oktober 1913
( RGBl . S . 648» bestraft wird . — Auch kann die Schließung der Be¬
triebe gemäß der Bekanntmachung zur Fernhaltung unzuverlässiger
Personen vom Handel vom 23 . September 1913 ( RGBl . S . 603» an¬
geordnet werden .

8 1 .
Inkrafttreten .

Diese Bekanntmachung tritt mit ihrer Verkündung am 31 . De¬
zember ISIS in Kraft .

8 2 .
Von der Bekanntmachung betroffene Gegenstände .

Von dieser Bekanntmachung werden betroffen :
Sämtliche Vorräte ungefärbter , gefärbter , melierter

/O Webgarne , Trikotgarne und Wirkgarne ( Kammgarn ,
Streichgarn , Kammgarn mit Streichgarn gezwirnt ) ,
gleichviel, ob diese Garne hergestellt sind aus :
1 . reiner Wolle , Kamelwolle , Mohair , Alpaka , Kaschmir,

ungewaschen , rückengewaschen, fabrikmäßig gewaschen
karbonisiert, ohne oder mit einem Zusatz von Kunst-
wollen :

2 . Spinnstoffen aus reiner Schafwolle , Kamelrvolle , Mo¬
hair , Alpaka, Kaschmir, also Kamnizug , Kämmlingen ,
Abgängen jeder Art aus Wäscherei, Kämmerei , Kamm¬
garn - und Streichgarnspinnerei , Weberei , Strickerei
und Wirkerei, ohne oder niit eineni Zusatz von Kunst¬
wolle,'

* ) Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe bis zu
zehntausend Mark wird , sofern nicht nach allgemeinen Strafgesetzen
höhere Strafen verwirkt sind , bestraft :

1 . wer der Verpflichtung , die enteigneten Gegenstände heraus -
zugeben oder sie auf Verlangen des Erwerbers zu überbringen
oder zu versende», , zuwiderhandelt, -

2 . wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand beiseite
schafft , beschädigt oder zerstört, verwendet , verkauft oder kauft,
oder ein anderes Veräußerungs - oder Erwerbsgeschäft über
ihn abschließt,-

3 . wer der Verpflichtung , die beschlagnahmten Gegenstände zu
verwahrest und pfleglich zu behandeln , zuwiderhandelt, -

4 . wer den nach 8 3 erlassenen Äussührungsbestimmungen zu¬
widerhandelt .* * ) Wer vorsätzlich die Auskunft , zu der er auf Grund dieser

Verordnung verpflichtet ist , nicht in der gesetzten Frist erteilt oder
wissentlich unrichtige oder unvollständige Angaben macht ,
wird mit Gefängnis bis zu 6 Monaten oder mit Geldstrafe
bis zu zehntausend Mark bestraft , auch können Vorräte , die
verschwiegen sind , im Urteil für dem Staate verfallen erklärt
iverden . Ebenso wird bestraft , wer vorsätzlich die vorgeschriebenen
Lagerbücher einzurichten oder zu führen unterläßt . Wer fahrlässig
Sw Auskunft , zu der er auf Grund dieser Verordnung verpflichtet
ist , nicht in der gesetzten Frist erteilt oder unrichtige oder unvoll¬
ständige Angaben macht , wird mit Geldstrafe bis zu drei¬
tausend Mark oder im Unvermögensfalle mit Gefängnis bis zu
sechs Monaten bestraft . Ebenso wird bestraft , wer fahrlässig die vor -
geschriebenen Lagerbttcher einzurichten oder zu führen unterläßt .

3 . aus Mischungen der unter 1 und 2 genannten Spinn - > -
stoffe ohne oder mit einem Zusatz von Kunstwolle . I

u . Strickgarne ( Hand - und Blaschinen-Strickgarne auslsZ ,
Kammgarn , Streichgarn , Kammgarn mit Streichgarn ge - (
zwirnt », gleichviel, aus welchen der unter /V genannten
Spinnstoffe diese Garne hergestellt sind , ohne oder m,t Zs
einem Zusatz von Baumwolle oder anderen pflanzlichen
Spinnstoffen .

^ ^
8 3 .

Beräutzerungsverbot .
Die in 8 2 bezeichneten Garne werden hiermit beschlagnahmt .

Ihre Veräußerung zu anderen als zu Heeres - oder Marinezwecken ist
vom 31 . Dezember 1915 ab verboten .

Als Veräußerung zu Heeres - oder Marinezrvecken gilt nur sw
Veräußerung an die Kriegswollbedarf -Aktiengesellschaft, Berlin 8XV 48,
Verl . Hedemannstraße 3, oder die mit Genehmigung der KriegS-Rob -
stoff -Abteilung des Königl . Preuß . Kriegsmtmsteriums an , Militär¬
oder Marinebehörderr getätigten Veräußerungen .

Ueber jede Veräußerung von Garnen wird von der Kriegsimül -
bedarf -M . - Ges. ein Veräußerungsschein in dreifacher Ausfertigung
ausgestellt . Die Hauptausfertigung bat der Veräußerer an das Weo-
stoffmeldeamt ( Wollbedarfs - Prüfungsstelle » der KriegS -Robsto - s - Ab -
teilung des Königl . Preuß . Kriegsministeriums , Berlin 8vV 48 , Verl .
Hedemannstraße 11 , unterschrieben und rnit Firmenstempel versehen,
unverzüglich einzusenden . Nebenausfertigung 1 behält die Kricgs -
wollbedarf - Akt .- Ges . , Nebenausfertiguug 2 bat der Veräußerer als
Beleg aufzubewabren .

Von denjenigen Garnen , deren Ankauf die Kriegswollbedarf -
Akt . - Ges . ablehnt , sind innerhalb zwei Wochen nach Empfang des ab -

Die Eigentümer der in 8 2 bezeichneten Gegenstände haben die
Enteignung zu gewärtigen , sofern sie nicht bis zum 31 . Mürz 1916
ihre Bestände an die Kriegswollbedarf -Aktien- Gesellschaft veräußert
haben . Ueber den von der Kriegswvllbedarf - Akt . - Ges . zu zahlenden
Uebernahmepreis entscheidet, falls eine gütliche Einigung nicht zustande¬
kommt, daS Reichsschiedsgericht ftir .Kriegsbedarf .

8 4 .
Ausnahmen vom Veräußerungsverbot .

Ausgenommen von den in 8 3 getroffenen Anordnungen sind :
1 . von den in 8 2 unter s aufgeftihrten Web - , Trikot - und WiM

garnen alle Noppen , Schleifen ( Loop - Garne ) und solche Garns *
welche mit einem oder mehreren aus pflanzlichen Fasern her-
gestellten Fäden gezwirnt sind :

2 . von den in 8 2 unter L aufgeführten Strickgarnen
a» alle im Haushalt und in Hausgewerbebetrieben zum Zwecke

der eigenen Verarbeitung befindlichen Mengen ,
b) 10 vom Hundert der Vorräte , die sich beim Jnkrafttrelen

der Anordnungen dieser Bekanntmachung bereits in
Warenhäusern zum Kleinverkauf und zum Verkauf an :
Hausgewerbebetriebe , und 30 vom Hundert der Vorräte , !
die sich beim Inkrafttreten der Anordnungen dieser Bekannt - !
machung in sonstigen offenen Ladengeschäften zum Klein - !
verkauf und zum Verkauf anHausgewerbebetrtebe befanden -

Diese Ausnahmen von dem Veräußerungsverbot greifen jedoch
nur hinsichtlich der m Ziffer 1 bzw. 2 b näher bezeichneten Gegenstände
und Mengen dann Platz , wen »



, » > üie Geaermünde , welche in Ziffer 2 b dieses Paragraphen
näher bezeichnet sind, zum Kleinverkaus unniittelbar für die
Verarbeitung im Haushalt und zum Verkauf an Hausge -
werbebetriebe auch weiterhin wirklich feilgebalten werden ,

bb ) der Verkaufspreis der einzelnen Sorten der in Ziffer 1 und
2 b dieses Paragraphen näher bezeichneten Gegenstände
jeweils nicht höher bemessen wird , als der zuletzt vor dem
Inkrafttreten dieser Bekanntmachung von demselben Ver¬
käufer erzielte Verkaufspreis .

Wer trotz dieser Vorschriften die von dem Veräußerungsverbo -t
ausgenommenen Mengen zurückhält oder höhere Verkaufspreise for¬
dert , hat sofortige Enteignung der Waren zu gewärtigen .

Weitere Freigaben von Vorräten der in 8 2 unter 8 näher be-
zeichneten Strickgarne , soweit sie sich beim Inkrafttreten dieser Be¬
kanntmachung in Warenhäusern und sonstigen offenen Ladengeschäften
zum Kleinverkauf und zum Verkauf an Hausgewcrbebetrrebe befanden ,
sind in Aussicht genommen . Einzelantrttge auf Freigabe sind zu
unterlassen , weil sie nicht berücksichtigt werden können.

8 5.
Verarbeitung «!- und Verwendung - Verbot .

Das Färben , Zwirnen , Verweben , Verstricken , Verwirken , sowie
iede andere Art der Verarbeitung und Verwendung der in 8 2 bezeich¬
neten Garne ist nach dem 31 . Dezember 1918 verboten .

Nach dem 31 . Dezember 1918 ist das Färben , Zwirnen , Ver¬
weben , Verstricken, Verwirken , sowie jede andere Art der Verarbeitung
und Verrvendung nur zur Herstellung solcher Erzeugnisse gestattet ,
deren Anfertigung vom Königlich Preußischen Kriegsminlsterium ,
Reichs»» anneamt , Bekleidungs - Beschaffungsamt oder von sonstigen
Militär - und Marinebehörden , unmittelbar oder durch Vermittlung
oeS Kriegs - Garn - und Tuchoerbandes E . V ., des Kriegs - Woikach - Ver -
bandes , des Kriegs - Decken - Verbandes , des Kriegs - Wirk- und Strick¬
verbandes , des Kriegsausschusses für warme Unterkleidung ( Reichs-
tagsgebüude ) , sämtlich in Berlin , und der Bereinigung deS Woll¬
handels , Leipzig , in Auftrag gegeben worden ist.

Der Nachweis der Verwendung zur Erfüllung von Aufträgen der
Heeres- oder Marineverwaltung ist zu führen . Er gilt nur als geführt ,
wenn der Abnehmer der Halb- oder Ganzerzeugnisse dem Lieferer
einen amtlichen Bclegschein ( 8 9 ) in doppelter Ausfertigung ordnungs¬
gemäß ausgefüllt und unterschrieben übergibt , der von der Heeres¬
oder Marinebehörde bestätigt und von der Wollbedarfs - Prüfungsstellernit Genehmigungsvermerk versehen ist. Eine Ausfertigung des Beleg¬
scheines behält die Wollbedarfs - Prüfungsstelle , die zweite bat de
Lreferer als Beleg aufzubewahren .

Die Verarbeitung eigener Bestände der in 8 2 unterN genannte
Garne zu Heeres - oder Marinezwecken muß bis zum 31 . März 191
erfolgt sein .

8 6 .
Ausnahmen vorn Verarbeitung - - und Verwendung - Verbot .

Ausgenommen von den in 8 8 getroffenen Anordnungen sind
1 . diejenigen Mengen der in 8 2 bezeichneten Garne , die sich vor¬dem 31 . Dezember 1918 bereits im Web-, Wirk- oder Strick-

. Prozeß befanden »
2 . diejenigen Biengen , welche die Kriegs- Rohstoff -Abteilung des

Kriegsministerrums aus ihren Beständen durch :
Verein Deutscher Tuch - und Wollwarenfabrikanten E . V .,

Berlin , den 31 . Dezember 1918.
Kgl . Preußisches Kriegsministerium .

gez . von Wandel .

Verbmrd der Fabrikanten von Damenkorrfektiorrs- und
Kostümftoffen E . B .,Verband Sächsisch -Thüringischer Webereien E . B .,Verband Elsässifcher Wollwebereien E . V .,Verband der Fabrikanten halbwollener und wollener StoffeE . V . ,

Deutscher Krimmer - und Wolkplüsch -FabrikanteuVerband
E . V . ,

Verband
Verband

Deutscher Möbelstoff- und Moauettewebereien ,
. . . Lausitzer und Schlesischer OrleanSwebereien ,Allgemeine Deutsche Zanellakonoention ,Verband Deutscher Seidenwebereien Düsseldorf,Beraischer Fabrikanten - Verband , Bannen ,verkauft bat »

3 . die in 8 4 Ziffer 1 und 2a von der» Veräuherungsverbot au ?
genommenen Garne »

4 . 10 vom Hundert der Bestände jeden Eigentümers nach dein
Stande vom 31 . Dezember 1918 von den rn 8 2 ^ aufgeführtenWeb - , Trikot - »nd Wirkgarnen , soweit sie nicht ohnehin nach
Ziffer 1—3 dieses Paragraphen vom Verarbeitnngs - und
BerivendurrgSverbot ausgenommen sind »

8 . die in 8 4 Ziffer 2 b bezeichneten Strickgarne , sobald sie im
Wege des KleirwerkaufS in den Haushalt oder in Haus -
gewerbelietriebe übergegangen sind .

8 7 .
Bewegung - Verbot .

Jeder Wechsel im Gewahrsam der in 8 2 bezeichneten Garne istvcrbvteu .
8 8 .

A, '.- nahmen vom Bewegrrngsverbok .
Ausgenommen vorr dem Bewegungsverbot des 8 7 sind :
1 . diejenigen Mengen Garne , welche an die Kriegswollbedarf -

Aktiengeiettschast veräußert worden sind oder künftig veräußertwerden <siebe 8 3 >,
2 . die Menacn , nur welche die Berarbeitungs - und Verrvendungs -

erlaubnis des 8 8 Absatz 2 Anwendung findet ,3 . diejenigen Mengen , die nach 8 4 und 8 6 vom VeräußerunqS - ,Berarbeitungs - und Berwendungsverbot ausgenommen sindund nach Maßgabe der Anordnungen in 8 4 und 8 6 .
8 9 .

Belegscheine .
Vordrucke der amtlichen Veräußerungsscheine l8 3 ) und Beleg '

eine ( 8 81 sind bei dem Webstoffmeldeamt der Kriegs -Rohstoff - Ab¬öl,ng des König ! . Preuß . Kriegsministeriums , Berlin 48 , Verl .
>edemannstraße 11 , anzufordern . In der Anforderung ist genau an -

uigeberr , welcher Schein gewünscht wird . Die Anforderung ist mitdeutlicher Unterschrift , genauer Adresse und Firmenstempel zu versehen .
8 10 .

Anträge und Anfrage ».
Alle auf die vorstehende Bekanntmachung bezüglichen Anfragenund Anträge sind rnit der Kopfschrift „ Berwendungsverbot für Garne "

an die Kriegs -Rohstoff -Abteilung , Sektion IV. 1 . , Berlin LVV 48, Verl .Hedemannstraße 9/10 , zu richten .
Für die Genehmigung von Freigaben ist das Königlich Preußische

Kriegsmirristerium , KriegS- Rohstoff -Abtetlung , Sektion IV . l ., aus¬
schließlich zuständig .

München , den 31 . Dezember 1918. >
Kgl . Bayerisches Kriegsririttisterinm.

gez . Kretz von Kressenstein .

l

Dresden , den 31 . Dezember 1918 . Ttuttgart , den 31 . Dezember 1918.Kgl . Sächsisches Kriegsministerium . Kgl . Wiirttemb . Kriegsministerinm .
gez . von Wilsdorf . gez . von Marchtaler .

Vorstehende Bekanntmachung der vier deutschen KriegSministerirn wird hiermit zur allgemeinen Kenntnis gebracht .Karlsruhe , den 31 . Dezember 1918.
Der kommandierende General :

Frbr . v. Manteufiel , General der Infanterie .
Rr . V. ll . 206/11 15 K R . A.

Bekanntmachung ,betreffend Beschlagnahme und Bestauds -
erhebung Vs« Nußbaumholz und
stehenden Rutzbäumen .

Kpm 15. Januar 19l6 .
Nachstehende Bekanntmachung wird h ermrt aui Er-suchen des Königlichen Kriegsministeriums mit demBemerken zur allgemeinen Kenntnis gebracht, daß jedeZuwiderhandlung gegen die Vorschriften, beiressendBeschlagnahme , Bestandeerhebung und Lagerbuch¬führung aus Grund der Bekanntmachung über Bor-rateerhebungen vom 2 Februar ! 9 >5 (Reichs -Gesetzbl .S . 54), in Verbindung mit den Bekanntmachungenvom 3. September 19 ! 5 chtcichs- Gesetzbl. S . 5491 undvom 24 . Okrober 1915 ( Reichs - Gesetzbl. S . 684 )*)sowie aus Grund der Bekanntmachung über die Sicher¬stellung von Kriegsbedarf vorn 24 Juni 1915 (Reichs-Gesetzbl . S . 357 ), i>, Verbindung mit den Ergänzuiigs -Bekanntmachungen vom 9, Okrober 19 ! 5 ( Reichs - Ge-setzbl . S . 645) und 25 November 1915 (Reichs- Ge¬setzbl S . 778)**) bestraft wild , soweit nicht nach all-gemeinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind.

8 r .
Inkrafttreten der Anordnungen .Die Anordnungen dieser Bekanntmachung tretenmit ihrer Verkündung in Kraft .

. * >Wer vorsätzlich die Auskunft, zu der er auf Grunddieser Verordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetztenFrist erteilt oder wissentlich unrichtige oder unvollstän¬dige Angaben macht , wird mit Gefängnis bis zu sechsMonaten oder mit Geldstrafe bis zu zehntausend Markbestraft. Buch können Vorräte , die verschwiegen sind,im Urteil für dem Staat veriallen erklärt werden.Ebenso wird bestraft, wer vorsätzlich die vorgeschrie -brnen Lagerbüchereinzurichtenund zu führen unterläßt .Wer fahrlässig die Auskunft , zu der er auf Grunddreser Verordnung verpflichtet ist. nicht in der gefetztenFrist erteilt oder unrichtige oder unvollständige An¬gaben macht , wird mit Geldstrafe bis zu dreitausendMark oder im Unvermögenssalle mit Gefängnis biszu sechs Monaten bestraft. Ebenso wird bestraft, werfahrlässig die vorgeschriebenen Lagerbücher rinzu-rrchterr und zu führen unterläßt .) Mit GesängniS bis zu einem Jahre oder mit

8 2.
Von der Bekanntmachung betroffene Gegenstände .

Von dieser Bekanntmachung werden betroffen :
1 . Vorräte an Nußbaumholz rnit einer Mindest-

stäcke von 6 cm , einer Mindestlänge von 100 cm
und einer Mindestbreite von 20 em .2 . alle stehenden Walnußbkume , deren
Stämme bei ei - er Messung in Höhe von 100 cmüber dem Boden einen Umfang von mindestens100 cm ausrveisen

Nicht betroffen von der Bekanntmachung werden
Erzeugnisse aus Nußbaumholz ( wie z , B . Möbel) .

8 3-
Von der Bekanntmachung betroffene Personen .
Bon dieser Bekanntmachung werden b troffen :

1 . alle natürlichen oder juristischen Personen , Korn -
murren , öffentlich - rechtlichen Körperschaften und
Verbände, welche Gegenstände der im 8 2 aufgc-
sührten Art in G wahrsam haben , vder in deren
Betrieben solche Gegenstände erzeugt oder ver¬arbeitet werden , oder sür welche sich die Gegen¬stände unter Zollaussicht , oder auf deren Grundrmd Boden sich die Walnußbäunie befinden2 alle Empfänger solcher Gegenstände nach Empfangderselben , falls d e Gegenstände am Stichtage
(8 5) sich aus dem Versand befinden und nichtbei einer der unter 1 bezeichneten Personen usw .in Gewahrsam vder unter Zvllaufsrcht gehaltenwerden

8 4.
Beschlagnahme .

Die im 8 2 bezeichneten Gegenstände werden hier¬mit beschlagnahmt.

Geldstrafe bis zu zehntausend Mark wird , sofern nicht
nach allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen ver¬
wirkt sind , bestraft :

1 .
wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand
beffeiteschafst, beschädigt oder zerstört , verwendet ,verkauft oder kauft oder ein anderes Beräuße -
rungs - oder Erwerbsgeschäst über ihn abschließt ,wer der Verpflichtung, die beschlagnahmten Gegen-
stände zu verwahren und Pfleglich zu behandeln,zuwiderhandelt,

4. wer den nach 8 5 erlassenen Ausführungsbestim¬
mungen zuwiderhandelt.

2.

3.

Trotz der Beschlagnahme ist ihre Verarbeitung zuGegenständen des Kriegsbedarfs und ihre unmittel¬bare Veräußerung an staatliche Mililärwerkstättengestattet . Außerdem darf ihre Verarbeitung oder Ver¬
äußerung e>folgen , wenn der Verarbeiter oder Er¬werber nachweist , daß sie zur Erfüllung eines miltz-
tärischen Lirserungsaustrages erfolgt. Als Nachweisgilt eine schriftliche Bescheinigung des Königlichen stell¬vertretenden Generalkommandos, in dessen Bezirk derVerarbeiter vder Erwe ber seinen Wohnsitz hat .Tie Veräußerung und Verarbeitung der im Z 2 be-
zcichneten Hölzer , die zur Herstellung von Gegen¬ständen des Kriegsbedarfs nicht geeignet sind , ist all¬
gemein gestattet, falls der Verkaufspreis für das Kubik¬meter (Festmet. r ) der Ware 60 ^4 nicht übersteigt.

8 5.
Meldepflicht .

Die im 8 3 bezeichneten Personen unterliegen be-
zügl ch der im 8 2 bezeichneten Gegenstände einer
Meldepflicht .

Maßgebend für die Meldepflicht ist der mit Beginndes 15 Januar 1916 (Stichtag ) vorhandene Bestand.Die Meldung hat zu erfolgen:
s) bei den Vorräten an Nußbaumholz (8,2 Ziff . 1)nach Kubikmetern (Festmetern),
b ) bei den Walnußbänmen ( Z 2 Ziff. 2 ) »ach Stamm¬zahl und Umfang , dessen Größenangabe von 20cn» zu 20 cm nach oben abzurunden istDie Bestandsmeldungen sind bis zum 25, Januar19l6 unter Benutzung der vorschriftsgemäß auszu -sällenden amtlichen »Meldescheine sür Nuß¬baumholz - ( ß 6) an die Kriegs- Rohstoff -Abteilung,Sektion V li . des Königlich Preußischen Kriegs Mini¬steriums, Berlin 81V 48 , Verlängerte HedemannstraßelO, zu erstatten .

8 6
Meldescheine.

Die Meldescheine nebst Briefumschlägen sind anzu-sordern bei dem stellvertretenden GeneralkommandoXlV . A -N. Karlsruhe .
Die Anforderung hat aus einer Postkarte (nicht mitBrief) zu erfolgen , die nichts anderes enthalten darfals die Kopsschrist »Betrifft Meldesch . ine für Nuß¬baumholz» , die kurze Anforderung der Meldescheineund die deutliche Unterschrift mit genauer Adresse .Auf einem Meldeschein darf nur der Vorrat eine -Meldepflichtigen angegeben werden..



Wer gemäß § 5 Gegenstände zu melden hat , deren
Eigentümer er nicht ist , hat jene Gegenstände ge¬
sondert von den eigenen unter Bezeichnung des Eigen¬
tümers auf dem Meldeschein anzugeben

Der Meldeschein selbst darf weitere Mitteilungen
als die Meldung nicht enthalten ; auch dürfen bei Ein¬
sendung der Meldescheine andere schriftliche Erklärungen
in demselben Briefumschlag nicht beigefügt werden .

8 7.
Lagert »uchsührung .

Wer die im 8 2 Ziffer 1 bezeichneten Vorräte an
Nußbaumholz aus Anlaß des Handelsbetriebes oder
sonst deS Erwerbes wegen in Gewahrsam hat , muß
ein Lagerbuch führen , aus dem jede Aenderung an
den Bestandsmengen und ihre Verwendung zu er¬
sehen ist . Soweit der Meldepfbchtige bereits ordnungs¬
gemäß ein derartiges Lagerbuch führt, braucht er kein
besonderes Lagerbuch einzurichten

8 8,
Ausnahmen .

Die Kriegs . Rohstoff-Abteilung des königlich Preu¬
ßischen Kriegsmimsteriums ist ermächtigt , Ausnahmen
von diesen Anordnungen zu gestatten .

8 s
Anfragen und Anträge .

Anfragen und Anträge sind an die
Kriegs Rohstoff- Abteilung , Sektion V II. des Kö¬

niglick Preußischen Kriegsministeriums , Berlin
81V 48 , Verlängerte Hedemannstraße 10,

zu richten Sie muffen auf dem Briefumschlag sowie
am Kopfe des Briefes den Vermerk tragen : » Betrifft
Bestandsei Hebung für Nußbaumholz «.

Karlsruhe den 15 Januar 19 >6
Der kommandierende General :

Freiherr von Manteuffel ,
_ G eneral der Infanterie ._
IV . fss . 428 12 . 15 . K 1i 4 .

Nachtrag zu der Bekanntmachung ,
bei reffend

Bekandsnhebung von tierischen und Pflanz
lichen Spinnstoffen und daraus hergestellteu
Web- , Wirk - und Strickgarn «« ( >V . Ll . 58/9

>5 . L 1i . ä ).
Vom 31 Dezember 1915 .

Nachstehende Anordnungen werden hier¬
durch auf Ersuchen des Kriegsministeriums
mit dem Bemerken zur allgemeinen Kenntnis
gebracht, daß Zuwiderhandlungen gemäß der
Bekanntmachung über Vorrarserhebungenvom
2 . Februar 1915 ( R .G .Bl . S . 54 ) in Ver¬
bindung mit den Erweiterungsbekanntmach
ungen vom 3 . September 1915 ( RGBl . S .
549) und vom 21 . Oktober 1915 ( R .G .Bl.
S . 684 ) bestraft werden .

Art I MeldepDchtige Hrgenkavbt .
Z 3 der Bekanntmachung Nr . >V . LI . 58/9

15 L U .4 . wird dahin erweitert , daß vom
1 . Januar 1916 an allmonatlich meldepflichtig
auch sämtliche Vorräte der nachstehend näher
bezeichneten tierischen Spinnstoffe und alle
unter Verwendung der Spinnstoffe zu l .—IV.
hergestellten Web , Wirk- und Strickgarne
sind, und zwar in der in den amtlichen Melde¬
scheinen vorgesehenen Einteilung :

I . Woßair , VI . Ziegenhaare.
II . Kamelhaare , VII . KLtöerhaare,

III . Alpaka , VIII . Windrrhaare ,
IV . Kaschmir , IX Aohtenhaare»
V Zickrlhaare. X Aferdeßaare,

mit Ausnahme von Schweif- und Mähnen¬
haaren.

Meldepflichtig sind nur Vorräte einer jeden
Gruppe der vorgenannten Rohstoffe oder der
unter Verwendung der Rohstoffe zu I .—IV .
hergestellten Garne , die mindestens 100
betragen.

Art . II . Inkrafttreten .
Diese Bekanntmachung tritt mit ihrer Ver¬

kündung am 31 . Dezeinber 1915 in Kraft.
Karlsruhe den 31 . Dezember 1915 .

Der kommandierende General :
Freiherr von Manteuffel ,

General der Infanterie ._

Warnung.
Seit einiger Zeit treiben mehrere Schwindler

in wechselnder Uniform ihr Unwesen , die an¬
geblich zu militärischer VerwendungBestellungen
auf verschiedene Waren , wie Zigarren , Zi¬
garetten, Pistolen und dergleichen machen , aber
spurlos verschwinden . sobald sie die Waren
erhalten haben . Sie bedienen sich dabei wech¬
selnder Namen , ihre Bestellungen versehen sie

mit einem Stempel. Dieser zeigt oberhalb
eines Adlers das Wort : Etappenkommandantur
und unterhalb desselben die Ziffern und Buch¬
staben : 10 . A .-K . Voc diesen Schwindlern
wird hierdurch gewarnt.

Hannover den 11 . Dezember 1915 .
Der kommandierende General;

gez. v . Linde - Suden ,
General der Infanterie .

Vorstehende Warnung bringen wir hiermit
zur öffentlichen Kenntnis.

Durlach den 7 . Januar 1916 .
_ Großherzogliches Bezirksamt ._
Bekanntmachung über die Abänderung

der Verordnung zur Regelung der
Preise der Schlachtschweine «ud für
Schweinefleisch vom 4. November
ISIS (Reichs -Gesetzbl. S . 725 )

Vom 29 November 1915 .
Dev Bundesrat hat auf Grund des 8 3 des

Gesetzes über die Ermächtigung des Bundes¬
rats zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw. vom
4 . August 1914 (Reichs Gesetzbl . S . 327 ) fol¬
gende Verordnung erlassen:

Artikel l .
Der Verordnung zur Regelung der Preise

für Schlachtschweine und für Schweinefleisch
vom 4 November 1915 (Reichs - Gesetzbl . S .
725) wird als H 8 a eingefügt :

Die Vorschriften dieser Verordnung finden
keine Anwendung auf aus dem Ausland ein -
gesührte Schweine und auf frisches (rohes )
Schweinefleisch und frisches (rohes ) Fett , das
aus dem Ausland eingeführt wird .

Die Landsszentralbehörden erlassen Be¬
stimmungen über den Vertrieb dieser Waren .
Sie können bestimmen , daß Zuwiderhand¬
lungen mit Gefängnis bis zu sechs Monaten
oder Geldstrafe bis zu fünfzehnhundert Mark
bestraft werden .

Artikel ll .
Diese Verordnung trat mit dem Tage der

Verkündung in Kraft .
Berlin den 29 . November 1915 .

Der Stellvertreter des Reichskanzlers :
Delbrück .

Verordnung
(Vom 6 . Januar 1916 )

Regelung der Preise für ausländisches
Schweinefleisch und Schweinefett betr.

Zum Vollzug der Bekanntmachung des Stell¬
vertreters des Reichskanzlers vom 29 . No¬
vember 1915 (Reichs - Gesttzbl. S 788) über
die Abänderung der Verordnung zur Regelung
der Preise fürSchlachischweine und fürSchweine -
fleisch vom 4 . November 1915 (Reichs-Gesetz¬
bl . S 725 ) wird verordnet , was folgt :

8 1 -
Landeszentralbehörde ist das Ministerium

d :s Innern .
8 2.

Wer ausländisches rohes oder zubereitetes
Schweinefleisch und Schweinefett , Schweine-
fleischwaren und Schweinefettwaren zu höheren
Preisen , als sie für die inländischen Waren
festgesetzt sind , verkaufen will , bedarf dazu der
Genehmigung des Bezirksamts. Das Bezirks¬
amt hat den Preis , zu welchem die Ausland¬
ware zu verkaufen ist , zu bestimmen und die
erforderlichen Anordnungen zu treffen , um
eine Trennung der ans dem AuSlande be¬
zogenen Ware von der inländischen Ware in
einer für den Käufer leicht erkennbaren Weise
sicher zu stellen

8 3
Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer

Verkündung in Kraft.
Karlsruhe den 6 . Januar 1916 .

Großh . Ministerium des Innern .
von Bo dm an ._

Den Bezug und Verbrauch von Benzol
betreffend.

Infolge der Herabsetzung des Preises für
vergällten Spiritus durch die Spirituszentrale

von 71,50 Mk . auf 53,50 Mk . für 100 lr»;
bei einem spezifischen Gewicht von 0,8143 hcH .
gemäß 8 7 e der Bekanntmachung des Kgl .
stellvertretenden Generalkommandos des 14.
Armeekorps vom 5 August 1915 über di ;
Verwendung von Benzol und Solventnaphta
sowie über Höchstpreise für diese Stoffe (Staats -
anzeiger Nr . 219 vom 13. August 1915) einer
Ermäßigung der Höchstpreise für Benzvl-
spiritus einzutreten . Diese werden daher vom
Kgl. stellvertretenden Generalkommando des
14 Armeekorps mit sofortiger Wirkung wie
folgt festgesetzt : ?

Für Benzolspiritus in der Mischung 70 8 :
30 Sp . statt 67 Mk . auf (67 - 18 .30) : 100-
— 61,6V Mk . und in der Mischung 25 Ü :
75 Sp statt 74 Mk . auf (74—18 .75) : 100.
- - 66,5 « Mk

Auf die Einhaltung der Vorschriften obiger
Bekanntmachung ist zu achten und bemerken̂
daß bereits verschiedene Strafanzeigen und -:
polizeiliche Ermittelungsverfahren wegen Ver;
gehen gegen genannte Bekanntmachung an

'

hängig geworden sind .
Durlach den 6 . Januar 1916 .

Großherzogliches Bezirksamt .
Maul - und Klauenseuche betr.

In der Gemeinde Brötzingen , An
Pforzheim, ist die Maul - und Klauenseuci
erloschen .

Durlach den 7 . Januar 1916 .
Großherzogliches Bezirksamt.

Maul - «ud Klauenseuche betr.
Erloschen ist die Maul - und Klauensemi

in den Gemeinden Dürrn , Göbrichen , An
Pforzheim ; Ottersdorf , Amt Rastatt ; Mörsij
Sulzbach und Forchheim , Amt Ettlingen .

Ausgebrochen ist die Maul - und Klaue
seuche in / den Gemeinden : Hügelsheim , Ao^
Rastatt ; Karlsdorf, Amt Bruchsal ; Oberwelt
Amt Ettlingen.

Durlach den 10. Januar 1916 .
_ Großherzogliches Bezirksamt .
Maul - und Klauenseuche , hier Abhalt ««

der Vieh - und Schweinemärkte i«)
Pforzheim betreffend .

Die Abhaltung der Vieh - und Schweins
Märkte in der Stadt Pforzheim ist wieds
gestattet .

Durlach den 11 . Januar 1916
Großherzogliches Bezirksaint .

Die Musterung der uuauSgebildete »^
Landsturmpflichtigen betreffend.

Die Musterung der Wehrpflichtigen , welö
in der Zeit vom 1 . Oktober 1915 bis 31 . De
zember 1915 das 17 . Lebensjahr vollende
haben , findet am

Dienstag den 18. Januar 1916 vormittags
9 Uhr . in der Festhalle in Durlach

statt .
Dis Wehrpflichtigen haben sich um ' /»9 Uh

pünktlich im Musterungslokal einzufinden.
Eine besondere Ladung an die einzelne

Pflichtigen erfolgt nicht
Dur lach den 14 Januar 1916 .

Der Civilvorsitzende der Ersatzkommission
Anshebungsbezirks Durlach :

_ Ganzenmüller ._
Güterrechtsregistereintrag : Curio

fred Karl , Ingenieur in Durlach , und Ro ^
Victoria Johanna Beit. Vertrag vom 7 . Ja
nuar 1916 . Gütertrennung. Amtsgerick
Durlach .

Es wird darauf aufmerksam gemacht , da
längstens bis zum 14 . l . Mts . das 1 . Vier
an direkten Steuern ( Vermögens- , Eh
kommen- und Beförsterungssteuer) bei t
am Wohnsitze der Steuerpflichtigen befin
lichen Steuereinnehmerei zu entrichten ist .

Nichteinhaltung des Verfalltermins k
Mahnung zur Folge, wofür der Mahner en
Gebühr von 20 Pf . anzusprechen hat.

Breiten den 1 . Jan . 1916 .
Großh. Finanzamt.
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